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1. Ausgangspunkt 

 

Das Aktiengesetz vom 30.

Personen des öffentlichen und privaten Rechts. Art.

ausdrücklich, dass eine Aktiengesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit auch dann behält, 

wenn alle Aktien in der Hand eines einzigen Eigentümers vereinigt sind. Diese Regel 

ermöglichte dem Deutschen

natürliche Trägerschaft (Volk und Gebietshoheit) zerstört oder aufgehoben war.

 

 

2. Art. 70 Aktiengesetz vom 30. Januar 1937

 

„Die Aktiengesellschaft bleibt juristische Person,

auch wenn alle Aktien in der Hand eines einzigen Aktionärs vereinigt sind.“

 

Diese Vorschrift schuf die Grundlage für den Fortbestand juristischer Personen 

insbesondere von Reichs‑, Landes‑ und Parteibetrieben 

des Staates. Das Deutsche

selbst Eigentümer seiner Gesellschaften und Institutionen blieb. Der Mensch als 

natürlicher Rechtsträger trat zurück; die juristische Person wurde alleiniger Rechtsträger. 
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 70 Aktiengesetz 1937 – Art. 116 Grundgesetz

 der juristischen Person ‚deutsch‘ im Stand vom 31. 12. 1937

Das Aktiengesetz vom 30. Januar 1937 regelte die rechtliche Struktur juristischer 

Personen des öffentlichen und privaten Rechts. Art. 70 AktG 1937 bestimmte 

ausdrücklich, dass eine Aktiengesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit auch dann behält, 

tien in der Hand eines einzigen Eigentümers vereinigt sind. Diese Regel 

ermöglichte dem Deutschen Reich, als juristische Person fortzubestehen, auch wenn seine 

natürliche Trägerschaft (Volk und Gebietshoheit) zerstört oder aufgehoben war.

 vom 30. Januar 1937 

„Die Aktiengesellschaft bleibt juristische Person,

auch wenn alle Aktien in der Hand eines einzigen Aktionärs vereinigt sind.“

Diese Vorschrift schuf die Grundlage für den Fortbestand juristischer Personen 

‑, Landes‑ und Parteibetrieben – unter vollständiger Kontrolle 

des Staates. Das Deutsche Reich wurde rechtlich zu einem Alleinaktionär‑Staat, der 

selbst Eigentümer seiner Gesellschaften und Institutionen blieb. Der Mensch als 

trat zurück; die juristische Person wurde alleiniger Rechtsträger. 
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 Art. 116 Grundgesetz 

 der juristischen Person ‚deutsch‘ im Stand vom 31. 12. 1937 

 Januar 1937 regelte die rechtliche Struktur juristischer 

 70 AktG 1937 bestimmte 

ausdrücklich, dass eine Aktiengesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit auch dann behält, 

tien in der Hand eines einzigen Eigentümers vereinigt sind. Diese Regel 

 Reich, als juristische Person fortzubestehen, auch wenn seine 

natürliche Trägerschaft (Volk und Gebietshoheit) zerstört oder aufgehoben war. 

„Die Aktiengesellschaft bleibt juristische Person, 

auch wenn alle Aktien in der Hand eines einzigen Aktionärs vereinigt sind.“ 

Diese Vorschrift schuf die Grundlage für den Fortbestand juristischer Personen – 

unter vollständiger Kontrolle 

 Reich wurde rechtlich zu einem Alleinaktionär‑Staat, der 

selbst Eigentümer seiner Gesellschaften und Institutionen blieb. Der Mensch als 

trat zurück; die juristische Person wurde alleiniger Rechtsträger.  



 

3. Bezug zur Staatsangehörigkeit ‚deutsch‘ im Stand vom 31. 12. 1937 

 

Nach dem Reichs‑ und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) in der Fassung 

von 1935 / 1937 galt: 

 

„Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit im Deutschen Reich besitzt.“ 

 

Diese Definition band die Zugehörigkeit des Menschen an die juristische 

Person ‚Deutsches Reich‘ – nicht an ein souveränes Volk. Die Staatsangehörigkeit war 

eine Verwaltungszugehörigkeit innerhalb der juristischen Person, deren rechtliche 

Existenz durch Art. 70 AktG 1937 gesichert blieb. 

 

 

 

4. Verbindung zu Art. 116 Grundgesetz (1949) 

 

Art. 116 Abs. 1 GG lautet: 

„Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit 

besitzt …“ 

 

Diese Definition übernimmt wörtlich die Struktur des RuStAG‑Begriffs von 1937. Sie 

beschreibt keine neue Staatsgründung, sondern die Fortführung des bestehenden 

juristischen Personenstatus aus der Reichszeit. Die Staatsangehörig-

keit ‚deutsch‘ bezeichnet somit weiterhin den Verwaltungsstatus innerhalb der 

fortbestehenden juristischen Person ‚Deutsches Reich / Bundesrepublik Deutschland‘. 

 

 

5. Vergleich und Rechtsfortschreibung im Kern 

 

  

 

    

 



 

6. Zusammenfassung der rechtlichen Schlußfolgerungen 

 Art. 70 AktG 1937 begründet die Kontinuität der juristischen Person „Reich“ als 

Körperschaft ohne natürliche Trägerschaft. 

 

 Art. 70 AktG 1937 garantiert die Fortexistenz der juristischen Person Deutsches Reich

,unabhängig von ihrer natürlichen Trägerschaft. 

 Art. 116 GG knüpft daran an, indem er den Personalstatus der „Deutschen“ an 

diese juristische Fiktion bindet. 

 

 Die deutsche Staatsangehörigkeit ist damit eine rechtliche Zugehörigkeit zur juristisch

en Person des öffentlichen Rechts ‚Reich/Bundesrepublik‘ und nicht Ausdruck individ

ueller Souveränität. 

 

 Art. 116 GG übernimmt diese Struktur und setzt den Personenstatus deutsch fort, der  

am 31. 12. 1937 bestanden hatte. 

 

 Damit ist der Mensch nicht Subjekt, sondern Anteil einer juristischen Person, also 

verwaltete Rechtseinheit. 

 

 Das führt zur „Rechtsaussetzung des Menschen“ im Sinne der von dir 

beschriebenen T4-Mechanik – Prototyp Reichsbürger: 

 

 Der natürliche Mensch wird nicht als Ursprung des Rechtes, sondern als Einheit im 

Verwaltungsregister behandelt. 


